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Landgericht Miinchen I

henbachplatz—786316Minchen
Az: 17HK O 10389/04 Verklindet am
: 24 .8.2 4 -

stizangestei@

ust
Urkundsbeamtin der
Geschaftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL
In dem Rechtsstreit | R o |
) O ——— —
- Antragstéi_ler.in : E o N

2)

- Antragstellerin -
' Prozeﬁbevollméchtigte/r: zu 1,2 : Rechtsanwalte

QS Gz . : 04/000185dg/MT .

éegen

- Antragsgegnerin -

ProzefRbevollmdachtigte/r: Rechtsanwalte

wegen Unterlassung
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erlakt das Landgericht Miinchen I, 17. Kammer fir Handelssa-
chen, . durch Vorsitzende Richterin am Landgericht

Handelsrichter B und Handelsrichter aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 24.06.2004 folgendes o

Endurteil:

I. Der Antragsgegnerin wird bej Meidung eines Ordnungsgeldes
von EUR 5,00 - EUR 250.000,00, an dessen Stelle im Fall
der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten
tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, die zu
vollstrecken an einem der Gesellschafter, '

- verboten,

im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken sowohl im
sichtbaren - als auch = im unsichtbaren Teil ihrer Website
"http://hundehaftpflicht;moenball.de" die ' Bezeichnung
"Impuls" anzufithren und/oder hiermit ihre Dienstleistung
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichen zu kenn-
zeichnen. v

II.  Die:Kosten des Verfahrens tragt die Antragsgegnerin.
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Tatbestand:

‘Die Parteien .strelten um dle zulassigkeit der Unterbrlngung
eines bestimmten Wortes (Meta Tag) im nicht sichtbaren
‘Quelltext einer Internetselte aus markenrechtl;cher und

 wettbewerbsrechtl1cher Sicht.

Die Antragstellerlnnen bieten . selt vielen Jahren u.a. uber
v das'Internet unter dem Internetauftrltt nimpulsonline.de" eine
fir den Benutzer kostenlose Informatlonsplattform zu verschie-
denen- Ver51cherungs— und Flnanzdlenstlelstungen, verbunden mit
entsprechenden’ Prelsverglelchsmogllchkelten an. Die gepflegte
’Internetprasenz wurde mit einem hohen redaktlonellen sowie
programmlertechnlschen Aufwand {ber Jahre hinweg aufgebaut;
Die Antragsstellerinnen bewerben 1hre Dlenstlelstungen im Funk
seit t1iber 7 .Jahren und im Fernsehen seit uber 5 Jahren. Der
monatliche Werbeaufwand betragt regelmaﬁlg .250.000, QO Euro,
um den Begriff .“Impuls" im . Zusammenhahg' insbesondére mit

Ver51cherungsverglelchsmogl1chke1ten zu bewerben.

Die Antragstellerin zu 1) ist unter ihref Firma seit
.dem 4. Oktober 1995 im Handelsregister eingetragen. Die
- Antragstellerin zu  2) verfugt tber die Wort-/Bildmarke
nr. R cdie seit  14.11.2001 im ppMa  far  die
Waren/Dienstleistungen "Werbung, Entwicklung von Marketingkon—
zepten, Vermittlung von Versicherungen und 'Finahzierungen"

eingetragen ist (AS 2) .
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 Far die Antragsgegnerin‘iSt u.a. dle Domaih "moonball.de"
registriert’ unter der auch Subdomains - elngerlchtet 31nd wie’
"hundehaftplflcht moonball de"f Die Antragsgegnerln betre1bt5
neben. elner Suchmaschlne 1m Internet ~unter "moonball™ e1n
Internetverzelchnls welches sich aus- redaktlonell gepruften,f v
hauptsachllch deutschsprachlgen Webselten zusammensetzt.

Ein Mitarbeiter der Antragsstellerln zZu 1), _ Jérg‘Horstmaﬁn'
gab am 16.4. 2004 in die Suchmaschlne "Google" dle Begrlffe
V"Impuls" und "Vers1cherungsverglelch" ein und erhielt . folgende

'erste Selte auf der Suchmaschlne.

gsvarglsici
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‘“7;’sowohl“

Auf"dér'érsten' Selte erschelnt die Verllnkung der Subdomain
_"hundehaftpfllcht moonball. de", Uber die man  automatisch auf
- das Angebot des ELVO Versicherungsservice weitergeleitet w1rd
 ‘E1n Tell des Quelltextes far die Unterseite lautete wie folgt:

‘"abzugsfahlgkelten, ” krankenver51cherungsverglelch ; 1mpuls,
 steuerprufervergle1che" . und : "prlvatkrankenver51cherung,
’ vorsorge haftpfllchtschaden 1mpuls privat autohaftpfllchtver—
‘51cherungen"

-mfﬁpié Ant:agsteliérinen béhaupten;'dass sie erstmals am 16.4.04

.v’von "ihrbem'A M:Ltarbelter — tUber diesen unter der
“%Subdomaln h1nterlegten Quelltext erfahren haben. -

"Jbiéfi Antragstellerlnnen sind der An51cht ihnen stlinden’

 wettbewerbsrechtl1che als auch ‘ markenrechtliche

i[Unterlassungsanspruche zu.:Die Parteien seieh!”Wettbewerber,

H{'da,i 1hre Jewelllge Internetprasenz darauf ,geribhtgt sei,

4Interessenten‘ far Ver51cherungen Zzu ~ sammeln oder  fuUr

‘*;elneﬂ _solche” Internetprasenz _ Werbung zu ‘betreibén; ~um

“}-Anschr1f en dlrekt an Verslcherungen welterzuleiten und damit

 ‘entsprechende Entgelte zu verdienen. 'Die_,Anfragsgegnerin

"“:""L‘lelte I n:Lcht nur direkt an R weiter, sondern bewerbe
f“selbst umfangrelch Ver51cherungsvergle1chsdlenstlelstungen

'.TP D Antragsgegnerln hafte zumindest als ,Mltstorerln, da'51e

‘die Domaln "moonball de" zur Verfligung stelle und trotz der

n f Abmahnung vom 119.4.2004 blS zZum Zeltpunkt der Antragsstellung

79(26 4 2004) dle Subdomaln abrufbar halte.

Markenrechtllche Anspruche -ergébén sich sowohl aus der

1ngetragenen Wort-/Bildmarke als auch aus der Firmierung
der ,Antragsstellerlnnen, wobei der Begriff "Impuls" der
veinzig‘?-kenﬁﬁeichnﬁngskréftige Bestandteil der Firma sei.
'_Die VerwendUng”des Wortzeichens der JMérke im Quellcode als

»’Meta-Tag'stelle eine rechtsverleﬁzende Markenbenutzung geméag
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§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Die Positionierung des Begriffs
"ImpuiS" im Quelltext stelle keinen allgemeinen Sprachgebrauch
oder Zufall dar, sondern erfolge ausschlleﬁllch um in
”schmarotzerlscher Art wund Welse sich die Werbemaﬁnahmen und
den Bekanntheltsgrad der Antragstellerln Zu Nutze zu machen.
Durch d1e Unterbrlngung des Begrlffes im Quelltextﬂ werde
die Suchmaschlnenfunktlon, bewusst ausgenutzt Der Begriff -
‘diene aktiv zur Beschrelbung und damit zur Kennzelchnung der
elgentllchen Website und den damlt ‘angebotenen = Waren undi‘

A Dlenstlelstungen.

Das Verhalten der Antragsgegnerln sei auch wettbewerbsw1dr1g,
da Kunden die elgentllch zu den Antragsstellerlnnen wollten,

abgefangen wurden

Die Antragsstellerinnen beanfragen ‘den Erlass :von folgender

‘ einstweiliger Verfiigung:

"Der Antragsgegnerln w1rd bei Meldung von Ordnungsmltteln
verboten, im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
sowohl im sichtbaren als. auch im nicht. 51chtbaren‘
Teil 1hrer Web81te "http //hundehaftpfllcht moonball.de"
die Bezelchnung - "Impuls" anzufuhren - und/oder
hlermlt Dlenstleistungen im Zusammenhang mit

Ver31cherungsverglelchen Zu kennzelchnen"
Die Antragsgegnerin beantragt,

der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird

zurlckgewiesen.
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- 7

Die Antragsgegnérin rﬁgt zunachst dass der Sachvortrag der
MAntragstellerlnnen h1n51chtllch der Verwendung des Begriffs
"Impuls" als - Meta-Tag unsubstantiiert sei. Eine Domain selbst
besitze keinen Y‘Quellcode .oder .Meta-Tag. Auch sei nicht

~klar, welche Begrlffe die Antragsstellerlnnen eingegeben

hatten um auf den Ausdruck bei "Google" zu kOmmen  Die

Antragsgegnerln hatte am 21.4. 2004 nach Zugang der Abmahnung

die mit der Subdomaln adre551erte Seite unverziglich geloscht

Als Betrelberln ‘einer . Suchmaschlne . sei sie fruhestens,

nach Kenntnlserlangung von' einer mogllchen Rechtsw1dr1gke1t
entsprechend § 11 TDG verpfllchtet solche fremden Angebot zu

sperren

)

Die Antragsgegnerin ist der Aﬁsicht durch die Unterbrlngungf

‘des Wortes  FImpuls"-im Quelltext llege kelne markenmaﬁlge

Benutzung - vor. - Die - Antragsstellerlnnen besaRen kEln 

Monopol : zur Verwendung des- Wortes "Impuls" . auRer ﬁbér eihé
markenmaﬁlge Benutzung Elné Irrefihrung oder Behlnderung
i.s.d s§ 1, '3 'UWG llege ebenfalls nicht . vor, da bei solch
i allgemelnen Suchbegrlffen wie "Impuls" die Trefferllsten der
'Suchmaschlnen ‘sehr groE 'selen und der Benutzer damit rechne,

eine Vlelzahl von -Domains angezelgt ‘zu bekommen,- die ihn

SOWlESO nlCht 1ntere551erten

Zum Verfﬁgungsgrund ist die Antragsgegnerln der An31cht dass .
durch die Elnrelchung des Verfugungsantrags beim unzustandlgen
Gerlcht dem Landgerlcht Ausburg, und der Zeitdauer von'
6 Wochen bis zur ~Verweisung an das Landgerlcht Munchen I d1e 

Drlngllchkelt nach § 25 -UWG w1derlegt sei.

<4

Die Antfagstellerinnen hatten =zunachst am 26.4.2004 beim

Landgericht Augsburg den Antrag auf Erlass einer elnstwelllgen,

Verfugung gestellt. Nachdem die Antragsgegnerin am 25.5.04
die sachliche Zustandigkeit  des Landgerichts Augsburg als
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’Mérkengériéht gerﬁgt hatte, beantragten die Antragstellerinnen
'imlt Schrlftsatz vom . 26 5.2004 die Verweisung des Verfahrens an
dés_ Landgerlcht Minchen I. Die Akten sind am 3.6.2004 beim

W‘Landgerlcht Munchen I elngegangen

g ;-Im Termln vom 24.6.04 wurde der Zeuge — als
7.‘jf f ‘F;prasenter Zeuge vernommen. Ferner wird auf die vorgelegten
. et eldesstattllchen Ver51cherungen von GG vom.

e ©26.4. 2004 (S 1) und von—' vom 12.5.2004 (AG 1)

‘ Bezug genommen.

Ehtscheidung_s_griinde:

lfDié;;‘elnstwelllge Verfugung war zu erlassenl'  dé der
AAntragstellerln zZu 1) eln Unterlassungsanspruch gemalR § 15K
Ab ‘2;j'4}f § 5 Abs.41 ‘wegen des Unternehmenskennzelchens
> zusteht '{der AntragsStellerin zu 2) gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 2
'ifMarkenG wegen. der elngetragenen Wort /Bildmarke. Auf die
ffFrage,, ob und in welchem Umfang die Antragstellerin zu 2)
'i der Antragstellerln zu 1) Rechte an der eingetragenen Marke

‘\elngeraumt hat ‘muss daher nicht elngegangen werden.

1. Die. Parteien sind  Wettbewerber i.S.d. §§ 14, 15
‘:MarkenG. Die AntragSgegnérin tragt selbst vor, dass

'sie ein  Internetverzeichnis betreibt, das sich aus

- redaktlonell gepruften Inhalten zusammensetzt.  Ob sie
daneben - auch eine ,Suchmaschlne betreibt, ist niCht

entscheidungserheblich. Fir dieses Internetverzeichnis
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Internet=Zeitschrift-fir-Rechtsinformatik-und-informationsrecht=http:fwww-jurpe

stellt sie ihre’ Domain "moonball.de" =zur Verfiigung.

In diesem Internetﬁerzeichnis befindet sich auch
das Konkurrenzangebot ' _ - Versicherungsanalyse",
das zum Téil 1dentlsche Dienstléistungen wie  die
4Antragste11er1nnen anbletet ;Die Antragsgegherih hat -

nlchts vorgetragen, dass die eingerichtete Subdomain und
dle aufrufbare Website von dritter vSelte mit  fremdem
Inhalt elngerlchﬁet ' worden - éei.‘ Eine Privilegierung
Qeméﬁ § 11, 8- TDG h1n51cht11ch der Verantwortung far
vfremde Inhalte bis zum. Zeltpunkt der Abmahnung scheidet
" damit aus. bie Antragsgegnerln haftet nicht nur als
 M1tstorer1n durch das Zurverfﬁgungstellen der Domain
"moonball de", sondern unmlttelbar als Verletzerln durch
dle entsprechehde Unterbringung des Wortes “Impuls" im
Quelltext der Subdémain'ﬂhundehaftpflicht.moonball.de"¥
2. Die - Antragsstellerln . zu >-1) ~ hat ‘f einen.
’Unterlassungsanspruch -aus § 15 Abs. 2, Abs. 4, 5
;Abs.-l“ MarkenG. In"lhrer Firma die so seitf 1995 im
Handélsregister _eingetragén ist, ‘stellt der Aﬁsdruck
"Impuls™" 'dasvrkenhZeichnungékréftige. Fifmenschiagwort
dar. Der ‘ZuSatz  "Medienmarketing"ﬁ stellt nur einen
beschreibenden Zusatz‘hinSichtlichader»Geschéftstétigkeit
dar. Gerade bei langeren zusammengesetzten Flrmen nelgt
dexr Verkehr dazu, isoliert Flrmenschlagworte oder
Abklrzungen zu verwenden; Im hier zu entscheidenden
'Féli ‘isﬁ’der Begriff. "Medlenmarketlng“ so nlchtssagend
dass der Verkehr sich auf den Begriff "Immpuls" zur.
Kennzelchnung der Firma beschranken wird. ‘Dies ergibt -
51ch auch aus, dem unbestrittenen Sacthrtrag der
Antragsstellerin hinsichtlich der Werbeaufwendungen wvon
monatlich Uber 250.000,00‘Eﬁro, um den Begriff "Impuls"
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichsmégiichkeiten

zu bewerben.
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- 10 -
Das Firmenschlagwort "Impuls™" ist auch mindestens
durchschnittlich - kennzeichnungskraftig. Flr
Versichérungsdienstleistungén ist das Wort "Impuls" in

keiner Weise -beschreibénd 'Ob  dem Begrlff angesichts

der ‘hohen Werbeaufwendungen und der langjdhrigen

Marktprasenz . sogar gestelgerte Kennzeichnungskraft

zukommen . kénnte, muss nicht entschieden werden, da

hiér'bereits ~die . durchschnittliche" Kennzeiéhnungskraft‘-

die VerWeéhslungsgefahr i.85.d. § 15 Abs. 2 MarkenG
_ begriindet . - Die .'Antragsgegnerin , verwendet im’
Quelltext den idéntischeﬁ Eegriff "Impuls" far
Versicherungédienstleistungen im  weiteren Sinn. ‘Aus

dem Quelltext ' ergibt sich auch  die - Verwendung

fOr VerSicherungsvergleiche; 'so dass auch unter

, Beruck31cht1gung der Branchennahe bzw Branchenldentltat

Verwechslungsgefahr besteht

Der Aﬁfragsstellerin zu 2) steht ein -Untér1assungsF

anspruch - aus §‘i4” Abs 2 Nr. 2,‘ Abs. 5  MarkenG

zZu. .'Die elngetragene - Wort- /Blldmarke wird durch

den Wortbestandtell ‘"Impulsﬂ gepragt. Die 'grafiSchei
.Gestaltung trltt demgégenﬁber v6llig zurlick, da sie

lediglich aus einer  farbigen Gestaltung in Fettdruck
besteht. Aus dem vorgelegten Markenreglsterauszug (AS 2)
ergibt sich keine elgentumllche Gestaltung in blldllcher
H1n51cht

&

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft, der Zeicheniden-

titdt bzw. Ahnlichkeit und der Branchennéhe‘wird auf 2.

verwiesen.

Die Benutzung einer fremden Marke bzw. geschaftlichen
Bezeichnung als Meta-Tag in den Quellcodes von Websites

stellt eine rechtsverletzende Gebrauchshandlung geméﬁ
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S § 14 Abs Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG dar (vgl. hierzu

: ‘“fIngerl/Rohnke, ‘MarkenG, '2.‘Auf1age, nach § 15 Rn 83,
x:ﬂfSt obe"e/Hacker, MarkenG 7.,Auflege, § 14 Rn 118, 119;
oI ' nchen »vom '6.4.2000, WRP 775, 777 -Hanseatic:

rlsruhe vom 22. 10 2003, Aktenzelchen. __6',’U

Durch 'dle Unterbrlngung im V‘Quellcode sollen die

'Suchmaschlnen: dazu veranlasst werden, bei"Eingebe’vdes'
Wbrtzelchens durch den Internetnutzer dle Homepage des
Verletzers auf der Trefferliste anzuzelgen, obwohl dieses
eic  nﬂa1s‘ ‘Marke oder Geéschaftsbezeichnung einem
‘habe zugeordnet ist.  Die Antragstellerihnen
~und *© ‘insbesondere auch fin "der‘

-+, Versicherung -~ vom 25.4.04 (AS 1)

I, dass durch die Elngabe der Begriffe “Impuls"
er51cherungsverg1e1che" die gerlgte Unterse;te
hund haftpfllcht moonball de" Vbei Google erscheint und
aus uber elnen welteren Link unmittelbar ‘das’

Konkurrenzangebot von '- erreicht werden- kann. Was‘

eran'unsubstantllert sein soll, erschlieBt sich dem
‘fnlcht Wenn = aber nun‘.eiﬁvﬁenutzer den Begriff

@“ ;usammenhang‘ mit 'VersiCHerungen_»eingibt;
t eér" gezielt nach Dienstleistungen eines
das 1rgendw1e unter “Impﬁls“ firmiert. Da
"Impuls" im Queiltext

Verschiedenen'Begriffen

!slch umu kelne beschreibende :Benutzung,vsondern 'umlelne
‘fmarkenmaﬁlge bzw. kennzeichnende Benutzung in dem Sinn,
'als ‘mit . "Impuls" bestimmte Versicherungsdienstleistungen
Am. Zusammenhang gebracht werden. Eine markenmaRRige

Benutzung kénnte hoéchstens dann ‘nicht +vorliegen, wenn
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’idiei Antragsgegnerln diesen Begriff in einem Fliestext
  ohne Hlnwels auf bestlmmte Vérs1cherungsdlenstlelstungen
funfergebracht ' hatte (ob dann der Begriff "Impuls"

 fuberhaupt noch von Google  erfasst wlrde, entzieht

dér] Kenntnls ~ des Gericht) ~ So aber  weist
_ Begrlff "Impuls"‘ im Quelltext der Subdomain
'g."hundehaftpllcht moonball. de" auf elp vbreit _gestreutes‘

L r31chérungsangebot ~nicht nur fiir Hundehalter hin.

'daneben - auch ‘ gemaf den- §§ 1, 3 Uwe
fjwettbewerbsrechtllche Unterlassungsanspriche unter dem

V.Ge31chtspunkt dés” unlauteren . Abfangens‘ von Kunden
muss nlcht entschieden werden. Es’ kommt deshalb

nlcﬁt darauf an,van welcher Stelle der Trefferllste

e teht Wlederholungsgefahr Die- Antragsstellerinnen
n durch anwaltllche .Ver81cherung im Schriftsatz vom
Claubhaft gemacht dass zumlndest ‘am  26.4.04

angegrlffene Web81te unter der Subdomaln trotzj

Abmahnung vom '19.4.04 noch aufrufbar war. Der Sachvortrag
] Antragsgegnerln zum Zeitpunkt. ‘der Léschung . am
,-2004 entsprlcht nicht der wvon ihr vorgelegten
‘sstattllchen Ver51cherung vom 12. Mai 2004 (AG 1), in
T 'iiner Loéschung der Seite "spétestené am 3. Mai

oder fruher" ~die Rede list, Im ﬁbfigen wﬁrdé»eine

“QfW1ede holungsgefahr ‘nicht schon durch die - Ldschung der

:f Se1t béseltlgt da die Antragsgegnerin nicht nur als
; , sondern als unmittelbare Verletzerin in

/ An pruch genommen wird.

7. 31Es¥ besﬁeht der VerfﬁgUngsgruhd der Dringlichkeit
: ’éhtspfechend' § 25 UWG. Die Antragsstellerinnen haben
durch den vernommenen ‘Zeugen Horstmann dargelegt und

o o o
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»

. bereits am 26.4.04 den Antrag auf einstweilige Verfﬁgungf

"Vors.

bewiesen, dass sie erstmals am 16.4.04 Kenntnis von dem
QUelltext hatten. Der Zeluge Horstmann sagte im Termin.

vom 24 6.04 - aus, dass er der erste in der Firma gewesen .

sei, der davon Kenntnls genommen habe und-er derjenlge

gewesen sei, der die Geschaftsfuhrer 1nform1ert ~habe.

Dies w1rd auch belegt durch die im Termin ubergebene

E—Mall vom 16.4.04 an den anwaltlichen ‘Vertreter__der

'Antragstellerlnnen; ‘Wenn nun die Antragstellefinnén}'

einreichen, so ist dies noch innerhalb einés Zeitraums,

der die Dringlichkeitsvermutung entsprechend § 25 UWG

nicht widerlegt. Die Einreichung des VerfﬁgungSantrags

beim an sich unzustandlgen Gerlcht w1der1egt ebenfalls

die Drlngllchkeltsvermutung v nlcht. Die Verzogerung
“des .Verfugungsverfahrens berﬁht‘ im Wesentllchen :an.
'innerdienstlichen Umstanden im Bereich des Landgerldhtsm
Augsburg, das ohne jede Pfﬁfung der Sach- und‘Re¢hts1agé;”
'inSbéSOndere/ der - sich aufdréngenden. 'Unzusﬁahdigkeit
bei iMarkenrechtsverletzUngén, frihen eréten Téfmin im
Verfﬁguﬁgsverfahren ‘ angeordnet ‘hat. -Sobald, aber_tdiev

Unzustandigkeit  vom ’Gegner gerﬁgt kurde, haben - die_"
‘Antragstellerlnnen noch am selben Tag Verwelsungsantrag

gestellt

T'Kosten- § 91 zZPO; die elnstwelllge Verfugung ist von 51ch

aus vorlaufig vollstreckbar

Richtefin_ Handelsrichter Handelsrichter

am Landgericht
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Landgericht Miinchen I

henbachplatz—786316Minchen
Az: 17HK O 10389/04 Verklindet am
: 24 .8.2 4 -

stizangestei@

ust
Urkundsbeamtin der
Geschaftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL
In dem Rechtsstreit | R o |
) O ——— —
- Antragstéi_ler.in : E o N

2)

- Antragstellerin -
' Prozeﬁbevollméchtigte/r: zu 1,2 : Rechtsanwalte

QS Gz . : 04/000185dg/MT .

éegen

- Antragsgegnerin -

ProzefRbevollmdachtigte/r: Rechtsanwalte

wegen Unterlassung
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erlakt das Landgericht Miinchen I, 17. Kammer fir Handelssa-
chen, . durch Vorsitzende Richterin am Landgericht

Handelsrichter B und Handelsrichter aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 24.06.2004 folgendes o

Endurteil:

I. Der Antragsgegnerin wird bej Meidung eines Ordnungsgeldes
von EUR 5,00 - EUR 250.000,00, an dessen Stelle im Fall
der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten
tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, die zu
vollstrecken an einem der Gesellschafter, '

- verboten,

im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken sowohl im
sichtbaren - als auch = im unsichtbaren Teil ihrer Website
"http://hundehaftpflicht;moenball.de" die ' Bezeichnung
"Impuls" anzufithren und/oder hiermit ihre Dienstleistung
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichen zu kenn-
zeichnen. v

II.  Die:Kosten des Verfahrens tragt die Antragsgegnerin.
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Tatbestand:

‘Die Parteien .strelten um dle zulassigkeit der Unterbrlngung
eines bestimmten Wortes (Meta Tag) im nicht sichtbaren
‘Quelltext einer Internetselte aus markenrechtl;cher und

 wettbewerbsrechtl1cher Sicht.

Die Antragstellerlnnen bieten . selt vielen Jahren u.a. uber
v das'Internet unter dem Internetauftrltt nimpulsonline.de" eine
fir den Benutzer kostenlose Informatlonsplattform zu verschie-
denen- Ver51cherungs— und Flnanzdlenstlelstungen, verbunden mit
entsprechenden’ Prelsverglelchsmogllchkelten an. Die gepflegte
’Internetprasenz wurde mit einem hohen redaktlonellen sowie
programmlertechnlschen Aufwand {ber Jahre hinweg aufgebaut;
Die Antragsstellerinnen bewerben 1hre Dlenstlelstungen im Funk
seit t1iber 7 .Jahren und im Fernsehen seit uber 5 Jahren. Der
monatliche Werbeaufwand betragt regelmaﬁlg .250.000, QO Euro,
um den Begriff .“Impuls" im . Zusammenhahg' insbesondére mit

Ver51cherungsverglelchsmogl1chke1ten zu bewerben.

Die Antragstellerin zu 1) ist unter ihref Firma seit
.dem 4. Oktober 1995 im Handelsregister eingetragen. Die
- Antragstellerin zu  2) verfugt tber die Wort-/Bildmarke
nr. R cdie seit  14.11.2001 im ppMa  far  die
Waren/Dienstleistungen "Werbung, Entwicklung von Marketingkon—
zepten, Vermittlung von Versicherungen und 'Finahzierungen"

eingetragen ist (AS 2) .
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T

 Far die Antragsgegnerin‘iSt u.a. dle Domaih "moonball.de"
registriert’ unter der auch Subdomains - elngerlchtet 31nd wie’
"hundehaftplflcht moonball de"f Die Antragsgegnerln betre1bt5
neben. elner Suchmaschlne 1m Internet ~unter "moonball™ e1n
Internetverzelchnls welches sich aus- redaktlonell gepruften,f v
hauptsachllch deutschsprachlgen Webselten zusammensetzt.

Ein Mitarbeiter der Antragsstellerln zZu 1), _ Jérg‘Horstmaﬁn'
gab am 16.4. 2004 in die Suchmaschlne "Google" dle Begrlffe
V"Impuls" und "Vers1cherungsverglelch" ein und erhielt . folgende

'erste Selte auf der Suchmaschlne.

gsvarglsici
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‘“7;’sowohl“

Auf"dér'érsten' Selte erschelnt die Verllnkung der Subdomain
_"hundehaftpfllcht moonball. de", Uber die man  automatisch auf
- das Angebot des ELVO Versicherungsservice weitergeleitet w1rd
 ‘E1n Tell des Quelltextes far die Unterseite lautete wie folgt:

‘"abzugsfahlgkelten, ” krankenver51cherungsverglelch ; 1mpuls,
 steuerprufervergle1che" . und : "prlvatkrankenver51cherung,
’ vorsorge haftpfllchtschaden 1mpuls privat autohaftpfllchtver—
‘51cherungen"

-mfﬁpié Ant:agsteliérinen béhaupten;'dass sie erstmals am 16.4.04

.v’von "ihrbem'A M:Ltarbelter — tUber diesen unter der
“%Subdomaln h1nterlegten Quelltext erfahren haben. -

"Jbiéfi Antragstellerlnnen sind der An51cht ihnen stlinden’

 wettbewerbsrechtl1che als auch ‘ markenrechtliche

i[Unterlassungsanspruche zu.:Die Parteien seieh!”Wettbewerber,

H{'da,i 1hre Jewelllge Internetprasenz darauf ,geribhtgt sei,

4Interessenten‘ far Ver51cherungen Zzu ~ sammeln oder  fuUr

‘*;elneﬂ _solche” Internetprasenz _ Werbung zu ‘betreibén; ~um

“}-Anschr1f en dlrekt an Verslcherungen welterzuleiten und damit

 ‘entsprechende Entgelte zu verdienen. 'Die_,Anfragsgegnerin

"“:""L‘lelte I n:Lcht nur direkt an R weiter, sondern bewerbe
f“selbst umfangrelch Ver51cherungsvergle1chsdlenstlelstungen

'.TP D Antragsgegnerln hafte zumindest als ,Mltstorerln, da'51e

‘die Domaln "moonball de" zur Verfligung stelle und trotz der

n f Abmahnung vom 119.4.2004 blS zZum Zeltpunkt der Antragsstellung

79(26 4 2004) dle Subdomaln abrufbar halte.

Markenrechtllche Anspruche -ergébén sich sowohl aus der

1ngetragenen Wort-/Bildmarke als auch aus der Firmierung
der ,Antragsstellerlnnen, wobei der Begriff "Impuls" der
veinzig‘?-kenﬁﬁeichnﬁngskréftige Bestandteil der Firma sei.
'_Die VerwendUng”des Wortzeichens der JMérke im Quellcode als

»’Meta-Tag'stelle eine rechtsverleﬁzende Markenbenutzung geméag
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§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Die Positionierung des Begriffs
"ImpuiS" im Quelltext stelle keinen allgemeinen Sprachgebrauch
oder Zufall dar, sondern erfolge ausschlleﬁllch um in
”schmarotzerlscher Art wund Welse sich die Werbemaﬁnahmen und
den Bekanntheltsgrad der Antragstellerln Zu Nutze zu machen.
Durch d1e Unterbrlngung des Begrlffes im Quelltextﬂ werde
die Suchmaschlnenfunktlon, bewusst ausgenutzt Der Begriff -
‘diene aktiv zur Beschrelbung und damit zur Kennzelchnung der
elgentllchen Website und den damlt ‘angebotenen = Waren undi‘

A Dlenstlelstungen.

Das Verhalten der Antragsgegnerln sei auch wettbewerbsw1dr1g,
da Kunden die elgentllch zu den Antragsstellerlnnen wollten,

abgefangen wurden

Die Antragsstellerinnen beanfragen ‘den Erlass :von folgender

‘ einstweiliger Verfiigung:

"Der Antragsgegnerln w1rd bei Meldung von Ordnungsmltteln
verboten, im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
sowohl im sichtbaren als. auch im nicht. 51chtbaren‘
Teil 1hrer Web81te "http //hundehaftpfllcht moonball.de"
die Bezelchnung - "Impuls" anzufuhren - und/oder
hlermlt Dlenstleistungen im Zusammenhang mit

Ver31cherungsverglelchen Zu kennzelchnen"
Die Antragsgegnerin beantragt,

der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird

zurlckgewiesen.
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7
- 7

Die Antragsgegnérin rﬁgt zunachst dass der Sachvortrag der
MAntragstellerlnnen h1n51chtllch der Verwendung des Begriffs
"Impuls" als - Meta-Tag unsubstantiiert sei. Eine Domain selbst
besitze keinen Y‘Quellcode .oder .Meta-Tag. Auch sei nicht

~klar, welche Begrlffe die Antragsstellerlnnen eingegeben

hatten um auf den Ausdruck bei "Google" zu kOmmen  Die

Antragsgegnerln hatte am 21.4. 2004 nach Zugang der Abmahnung

die mit der Subdomaln adre551erte Seite unverziglich geloscht

Als Betrelberln ‘einer . Suchmaschlne . sei sie fruhestens,

nach Kenntnlserlangung von' einer mogllchen Rechtsw1dr1gke1t
entsprechend § 11 TDG verpfllchtet solche fremden Angebot zu

sperren

)

Die Antragsgegnerin ist der Aﬁsicht durch die Unterbrlngungf

‘des Wortes  FImpuls"-im Quelltext llege kelne markenmaﬁlge

Benutzung - vor. - Die - Antragsstellerlnnen besaRen kEln 

Monopol : zur Verwendung des- Wortes "Impuls" . auRer ﬁbér eihé
markenmaﬁlge Benutzung Elné Irrefihrung oder Behlnderung
i.s.d s§ 1, '3 'UWG llege ebenfalls nicht . vor, da bei solch
i allgemelnen Suchbegrlffen wie "Impuls" die Trefferllsten der
'Suchmaschlnen ‘sehr groE 'selen und der Benutzer damit rechne,

eine Vlelzahl von -Domains angezelgt ‘zu bekommen,- die ihn

SOWlESO nlCht 1ntere551erten

Zum Verfﬁgungsgrund ist die Antragsgegnerln der An31cht dass .
durch die Elnrelchung des Verfugungsantrags beim unzustandlgen
Gerlcht dem Landgerlcht Ausburg, und der Zeitdauer von'
6 Wochen bis zur ~Verweisung an das Landgerlcht Munchen I d1e 

Drlngllchkelt nach § 25 -UWG w1derlegt sei.

<4

Die Antfagstellerinnen hatten =zunachst am 26.4.2004 beim

Landgericht Augsburg den Antrag auf Erlass einer elnstwelllgen,

Verfugung gestellt. Nachdem die Antragsgegnerin am 25.5.04
die sachliche Zustandigkeit  des Landgerichts Augsburg als
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’Mérkengériéht gerﬁgt hatte, beantragten die Antragstellerinnen
'imlt Schrlftsatz vom . 26 5.2004 die Verweisung des Verfahrens an
dés_ Landgerlcht Minchen I. Die Akten sind am 3.6.2004 beim

W‘Landgerlcht Munchen I elngegangen

g ;-Im Termln vom 24.6.04 wurde der Zeuge — als
7.‘jf f ‘F;prasenter Zeuge vernommen. Ferner wird auf die vorgelegten
. et eldesstattllchen Ver51cherungen von GG vom.

e ©26.4. 2004 (S 1) und von—' vom 12.5.2004 (AG 1)

‘ Bezug genommen.

Ehtscheidung_s_griinde:

lfDié;;‘elnstwelllge Verfugung war zu erlassenl'  dé der
AAntragstellerln zZu 1) eln Unterlassungsanspruch gemalR § 15K
Ab ‘2;j'4}f § 5 Abs.41 ‘wegen des Unternehmenskennzelchens
> zusteht '{der AntragsStellerin zu 2) gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 2
'ifMarkenG wegen. der elngetragenen Wort /Bildmarke. Auf die
ffFrage,, ob und in welchem Umfang die Antragstellerin zu 2)
'i der Antragstellerln zu 1) Rechte an der eingetragenen Marke

‘\elngeraumt hat ‘muss daher nicht elngegangen werden.

1. Die. Parteien sind  Wettbewerber i.S.d. §§ 14, 15
‘:MarkenG. Die AntragSgegnérin tragt selbst vor, dass

'sie ein  Internetverzeichnis betreibt, das sich aus

- redaktlonell gepruften Inhalten zusammensetzt.  Ob sie
daneben - auch eine ,Suchmaschlne betreibt, ist niCht

entscheidungserheblich. Fir dieses Internetverzeichnis
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Internet=Zeitschrift-fir-Rechtsinformatik-und-informationsrecht=http:fwww-jurpe

stellt sie ihre’ Domain "moonball.de" =zur Verfiigung.

In diesem Internetﬁerzeichnis befindet sich auch
das Konkurrenzangebot ' _ - Versicherungsanalyse",
das zum Téil 1dentlsche Dienstléistungen wie  die
4Antragste11er1nnen anbletet ;Die Antragsgegherih hat -

nlchts vorgetragen, dass die eingerichtete Subdomain und
dle aufrufbare Website von dritter vSelte mit  fremdem
Inhalt elngerlchﬁet ' worden - éei.‘ Eine Privilegierung
Qeméﬁ § 11, 8- TDG h1n51cht11ch der Verantwortung far
vfremde Inhalte bis zum. Zeltpunkt der Abmahnung scheidet
" damit aus. bie Antragsgegnerln haftet nicht nur als
 M1tstorer1n durch das Zurverfﬁgungstellen der Domain
"moonball de", sondern unmlttelbar als Verletzerln durch
dle entsprechehde Unterbringung des Wortes “Impuls" im
Quelltext der Subdémain'ﬂhundehaftpflicht.moonball.de"¥
2. Die - Antragsstellerln . zu >-1) ~ hat ‘f einen.
’Unterlassungsanspruch -aus § 15 Abs. 2, Abs. 4, 5
;Abs.-l“ MarkenG. In"lhrer Firma die so seitf 1995 im
Handélsregister _eingetragén ist, ‘stellt der Aﬁsdruck
"Impuls™" 'dasvrkenhZeichnungékréftige. Fifmenschiagwort
dar. Der ‘ZuSatz  "Medienmarketing"ﬁ stellt nur einen
beschreibenden Zusatz‘hinSichtlichader»Geschéftstétigkeit
dar. Gerade bei langeren zusammengesetzten Flrmen nelgt
dexr Verkehr dazu, isoliert Flrmenschlagworte oder
Abklrzungen zu verwenden; Im hier zu entscheidenden
'Féli ‘isﬁ’der Begriff. "Medlenmarketlng“ so nlchtssagend
dass der Verkehr sich auf den Begriff "Immpuls" zur.
Kennzelchnung der Firma beschranken wird. ‘Dies ergibt -
51ch auch aus, dem unbestrittenen Sacthrtrag der
Antragsstellerin hinsichtlich der Werbeaufwendungen wvon
monatlich Uber 250.000,00‘Eﬁro, um den Begriff "Impuls"
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichsmégiichkeiten

zu bewerben.
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- 10 -
Das Firmenschlagwort "Impuls™" ist auch mindestens
durchschnittlich - kennzeichnungskraftig. Flr
Versichérungsdienstleistungén ist das Wort "Impuls" in

keiner Weise -beschreibénd 'Ob  dem Begrlff angesichts

der ‘hohen Werbeaufwendungen und der langjdhrigen

Marktprasenz . sogar gestelgerte Kennzeichnungskraft

zukommen . kénnte, muss nicht entschieden werden, da

hiér'bereits ~die . durchschnittliche" Kennzeiéhnungskraft‘-

die VerWeéhslungsgefahr i.85.d. § 15 Abs. 2 MarkenG
_ begriindet . - Die .'Antragsgegnerin , verwendet im’
Quelltext den idéntischeﬁ Eegriff "Impuls" far
Versicherungédienstleistungen im  weiteren Sinn. ‘Aus

dem Quelltext ' ergibt sich auch  die - Verwendung

fOr VerSicherungsvergleiche; 'so dass auch unter

, Beruck31cht1gung der Branchennahe bzw Branchenldentltat

Verwechslungsgefahr besteht

Der Aﬁfragsstellerin zu 2) steht ein -Untér1assungsF

anspruch - aus §‘i4” Abs 2 Nr. 2,‘ Abs. 5  MarkenG

zZu. .'Die elngetragene - Wort- /Blldmarke wird durch

den Wortbestandtell ‘"Impulsﬂ gepragt. Die 'grafiSchei
.Gestaltung trltt demgégenﬁber v6llig zurlick, da sie

lediglich aus einer  farbigen Gestaltung in Fettdruck
besteht. Aus dem vorgelegten Markenreglsterauszug (AS 2)
ergibt sich keine elgentumllche Gestaltung in blldllcher
H1n51cht

&

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft, der Zeicheniden-

titdt bzw. Ahnlichkeit und der Branchennéhe‘wird auf 2.

verwiesen.

Die Benutzung einer fremden Marke bzw. geschaftlichen
Bezeichnung als Meta-Tag in den Quellcodes von Websites

stellt eine rechtsverletzende Gebrauchshandlung geméﬁ
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S § 14 Abs Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG dar (vgl. hierzu

: ‘“fIngerl/Rohnke, ‘MarkenG, '2.‘Auf1age, nach § 15 Rn 83,
x:ﬂfSt obe"e/Hacker, MarkenG 7.,Auflege, § 14 Rn 118, 119;
oI ' nchen »vom '6.4.2000, WRP 775, 777 -Hanseatic:

rlsruhe vom 22. 10 2003, Aktenzelchen. __6',’U

Durch 'dle Unterbrlngung im V‘Quellcode sollen die

'Suchmaschlnen: dazu veranlasst werden, bei"Eingebe’vdes'
Wbrtzelchens durch den Internetnutzer dle Homepage des
Verletzers auf der Trefferliste anzuzelgen, obwohl dieses
eic  nﬂa1s‘ ‘Marke oder Geéschaftsbezeichnung einem
‘habe zugeordnet ist.  Die Antragstellerihnen
~und *© ‘insbesondere auch fin "der‘

-+, Versicherung -~ vom 25.4.04 (AS 1)

I, dass durch die Elngabe der Begriffe “Impuls"
er51cherungsverg1e1che" die gerlgte Unterse;te
hund haftpfllcht moonball de" Vbei Google erscheint und
aus uber elnen welteren Link unmittelbar ‘das’

Konkurrenzangebot von '- erreicht werden- kann. Was‘

eran'unsubstantllert sein soll, erschlieBt sich dem
‘fnlcht Wenn = aber nun‘.eiﬁvﬁenutzer den Begriff

@“ ;usammenhang‘ mit 'VersiCHerungen_»eingibt;
t eér" gezielt nach Dienstleistungen eines
das 1rgendw1e unter “Impﬁls“ firmiert. Da
"Impuls" im Queiltext

Verschiedenen'Begriffen

!slch umu kelne beschreibende :Benutzung,vsondern 'umlelne
‘fmarkenmaﬁlge bzw. kennzeichnende Benutzung in dem Sinn,
'als ‘mit . "Impuls" bestimmte Versicherungsdienstleistungen
Am. Zusammenhang gebracht werden. Eine markenmaRRige

Benutzung kénnte hoéchstens dann ‘nicht +vorliegen, wenn
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’idiei Antragsgegnerln diesen Begriff in einem Fliestext
  ohne Hlnwels auf bestlmmte Vérs1cherungsdlenstlelstungen
funfergebracht ' hatte (ob dann der Begriff "Impuls"

 fuberhaupt noch von Google  erfasst wlrde, entzieht

dér] Kenntnls ~ des Gericht) ~ So aber  weist
_ Begrlff "Impuls"‘ im Quelltext der Subdomain
'g."hundehaftpllcht moonball. de" auf elp vbreit _gestreutes‘

L r31chérungsangebot ~nicht nur fiir Hundehalter hin.

'daneben - auch ‘ gemaf den- §§ 1, 3 Uwe
fjwettbewerbsrechtllche Unterlassungsanspriche unter dem

V.Ge31chtspunkt dés” unlauteren . Abfangens‘ von Kunden
muss nlcht entschieden werden. Es’ kommt deshalb

nlcﬁt darauf an,van welcher Stelle der Trefferllste

e teht Wlederholungsgefahr Die- Antragsstellerinnen
n durch anwaltllche .Ver81cherung im Schriftsatz vom
Claubhaft gemacht dass zumlndest ‘am  26.4.04

angegrlffene Web81te unter der Subdomaln trotzj

Abmahnung vom '19.4.04 noch aufrufbar war. Der Sachvortrag
] Antragsgegnerln zum Zeitpunkt. ‘der Léschung . am
,-2004 entsprlcht nicht der wvon ihr vorgelegten
‘sstattllchen Ver51cherung vom 12. Mai 2004 (AG 1), in
T 'iiner Loéschung der Seite "spétestené am 3. Mai

oder fruher" ~die Rede list, Im ﬁbfigen wﬁrdé»eine

“QfW1ede holungsgefahr ‘nicht schon durch die - Ldschung der

:f Se1t béseltlgt da die Antragsgegnerin nicht nur als
; , sondern als unmittelbare Verletzerin in

/ An pruch genommen wird.

7. 31Es¥ besﬁeht der VerfﬁgUngsgruhd der Dringlichkeit
: ’éhtspfechend' § 25 UWG. Die Antragsstellerinnen haben
durch den vernommenen ‘Zeugen Horstmann dargelegt und

o o o
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»

. bereits am 26.4.04 den Antrag auf einstweilige Verfﬁgungf

"Vors.

bewiesen, dass sie erstmals am 16.4.04 Kenntnis von dem
QUelltext hatten. Der Zeluge Horstmann sagte im Termin.

vom 24 6.04 - aus, dass er der erste in der Firma gewesen .

sei, der davon Kenntnls genommen habe und-er derjenlge

gewesen sei, der die Geschaftsfuhrer 1nform1ert ~habe.

Dies w1rd auch belegt durch die im Termin ubergebene

E—Mall vom 16.4.04 an den anwaltlichen ‘Vertreter__der

'Antragstellerlnnen; ‘Wenn nun die Antragstellefinnén}'

einreichen, so ist dies noch innerhalb einés Zeitraums,

der die Dringlichkeitsvermutung entsprechend § 25 UWG

nicht widerlegt. Die Einreichung des VerfﬁgungSantrags

beim an sich unzustandlgen Gerlcht w1der1egt ebenfalls

die Drlngllchkeltsvermutung v nlcht. Die Verzogerung
“des .Verfugungsverfahrens berﬁht‘ im Wesentllchen :an.
'innerdienstlichen Umstanden im Bereich des Landgerldhtsm
Augsburg, das ohne jede Pfﬁfung der Sach- und‘Re¢hts1agé;”
'inSbéSOndere/ der - sich aufdréngenden. 'Unzusﬁahdigkeit
bei iMarkenrechtsverletzUngén, frihen eréten Téfmin im
Verfﬁguﬁgsverfahren ‘ angeordnet ‘hat. -Sobald, aber_tdiev

Unzustandigkeit  vom ’Gegner gerﬁgt kurde, haben - die_"
‘Antragstellerlnnen noch am selben Tag Verwelsungsantrag

gestellt

T'Kosten- § 91 zZPO; die elnstwelllge Verfugung ist von 51ch

aus vorlaufig vollstreckbar

Richtefin_ Handelsrichter Handelsrichter

am Landgericht
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Landgericht Miinchen I

henbachplatz—786316Minchen
Az: 17HK O 10389/04 Verklindet am
: 24 .8.2 4 -

stizangestei@

ust
Urkundsbeamtin der
Geschaftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL
In dem Rechtsstreit | R o |
) O ——— —
- Antragstéi_ler.in : E o N

2)

- Antragstellerin -
' Prozeﬁbevollméchtigte/r: zu 1,2 : Rechtsanwalte

QS Gz . : 04/000185dg/MT .

éegen

- Antragsgegnerin -

ProzefRbevollmdachtigte/r: Rechtsanwalte

wegen Unterlassung
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erlakt das Landgericht Miinchen I, 17. Kammer fir Handelssa-
chen, . durch Vorsitzende Richterin am Landgericht

Handelsrichter B und Handelsrichter aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 24.06.2004 folgendes o

Endurteil:

I. Der Antragsgegnerin wird bej Meidung eines Ordnungsgeldes
von EUR 5,00 - EUR 250.000,00, an dessen Stelle im Fall
der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten
tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, die zu
vollstrecken an einem der Gesellschafter, '

- verboten,

im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken sowohl im
sichtbaren - als auch = im unsichtbaren Teil ihrer Website
"http://hundehaftpflicht;moenball.de" die ' Bezeichnung
"Impuls" anzufithren und/oder hiermit ihre Dienstleistung
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichen zu kenn-
zeichnen. v

II.  Die:Kosten des Verfahrens tragt die Antragsgegnerin.
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Tatbestand:

‘Die Parteien .strelten um dle zulassigkeit der Unterbrlngung
eines bestimmten Wortes (Meta Tag) im nicht sichtbaren
‘Quelltext einer Internetselte aus markenrechtl;cher und

 wettbewerbsrechtl1cher Sicht.

Die Antragstellerlnnen bieten . selt vielen Jahren u.a. uber
v das'Internet unter dem Internetauftrltt nimpulsonline.de" eine
fir den Benutzer kostenlose Informatlonsplattform zu verschie-
denen- Ver51cherungs— und Flnanzdlenstlelstungen, verbunden mit
entsprechenden’ Prelsverglelchsmogllchkelten an. Die gepflegte
’Internetprasenz wurde mit einem hohen redaktlonellen sowie
programmlertechnlschen Aufwand {ber Jahre hinweg aufgebaut;
Die Antragsstellerinnen bewerben 1hre Dlenstlelstungen im Funk
seit t1iber 7 .Jahren und im Fernsehen seit uber 5 Jahren. Der
monatliche Werbeaufwand betragt regelmaﬁlg .250.000, QO Euro,
um den Begriff .“Impuls" im . Zusammenhahg' insbesondére mit

Ver51cherungsverglelchsmogl1chke1ten zu bewerben.

Die Antragstellerin zu 1) ist unter ihref Firma seit
.dem 4. Oktober 1995 im Handelsregister eingetragen. Die
- Antragstellerin zu  2) verfugt tber die Wort-/Bildmarke
nr. R cdie seit  14.11.2001 im ppMa  far  die
Waren/Dienstleistungen "Werbung, Entwicklung von Marketingkon—
zepten, Vermittlung von Versicherungen und 'Finahzierungen"

eingetragen ist (AS 2) .
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T

 Far die Antragsgegnerin‘iSt u.a. dle Domaih "moonball.de"
registriert’ unter der auch Subdomains - elngerlchtet 31nd wie’
"hundehaftplflcht moonball de"f Die Antragsgegnerln betre1bt5
neben. elner Suchmaschlne 1m Internet ~unter "moonball™ e1n
Internetverzelchnls welches sich aus- redaktlonell gepruften,f v
hauptsachllch deutschsprachlgen Webselten zusammensetzt.

Ein Mitarbeiter der Antragsstellerln zZu 1), _ Jérg‘Horstmaﬁn'
gab am 16.4. 2004 in die Suchmaschlne "Google" dle Begrlffe
V"Impuls" und "Vers1cherungsverglelch" ein und erhielt . folgende

'erste Selte auf der Suchmaschlne.

gsvarglsici
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‘“7;’sowohl“

Auf"dér'érsten' Selte erschelnt die Verllnkung der Subdomain
_"hundehaftpfllcht moonball. de", Uber die man  automatisch auf
- das Angebot des ELVO Versicherungsservice weitergeleitet w1rd
 ‘E1n Tell des Quelltextes far die Unterseite lautete wie folgt:

‘"abzugsfahlgkelten, ” krankenver51cherungsverglelch ; 1mpuls,
 steuerprufervergle1che" . und : "prlvatkrankenver51cherung,
’ vorsorge haftpfllchtschaden 1mpuls privat autohaftpfllchtver—
‘51cherungen"

-mfﬁpié Ant:agsteliérinen béhaupten;'dass sie erstmals am 16.4.04

.v’von "ihrbem'A M:Ltarbelter — tUber diesen unter der
“%Subdomaln h1nterlegten Quelltext erfahren haben. -

"Jbiéfi Antragstellerlnnen sind der An51cht ihnen stlinden’

 wettbewerbsrechtl1che als auch ‘ markenrechtliche

i[Unterlassungsanspruche zu.:Die Parteien seieh!”Wettbewerber,

H{'da,i 1hre Jewelllge Internetprasenz darauf ,geribhtgt sei,

4Interessenten‘ far Ver51cherungen Zzu ~ sammeln oder  fuUr

‘*;elneﬂ _solche” Internetprasenz _ Werbung zu ‘betreibén; ~um

“}-Anschr1f en dlrekt an Verslcherungen welterzuleiten und damit

 ‘entsprechende Entgelte zu verdienen. 'Die_,Anfragsgegnerin

"“:""L‘lelte I n:Lcht nur direkt an R weiter, sondern bewerbe
f“selbst umfangrelch Ver51cherungsvergle1chsdlenstlelstungen

'.TP D Antragsgegnerln hafte zumindest als ,Mltstorerln, da'51e

‘die Domaln "moonball de" zur Verfligung stelle und trotz der

n f Abmahnung vom 119.4.2004 blS zZum Zeltpunkt der Antragsstellung

79(26 4 2004) dle Subdomaln abrufbar halte.

Markenrechtllche Anspruche -ergébén sich sowohl aus der

1ngetragenen Wort-/Bildmarke als auch aus der Firmierung
der ,Antragsstellerlnnen, wobei der Begriff "Impuls" der
veinzig‘?-kenﬁﬁeichnﬁngskréftige Bestandteil der Firma sei.
'_Die VerwendUng”des Wortzeichens der JMérke im Quellcode als

»’Meta-Tag'stelle eine rechtsverleﬁzende Markenbenutzung geméag
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§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Die Positionierung des Begriffs
"ImpuiS" im Quelltext stelle keinen allgemeinen Sprachgebrauch
oder Zufall dar, sondern erfolge ausschlleﬁllch um in
”schmarotzerlscher Art wund Welse sich die Werbemaﬁnahmen und
den Bekanntheltsgrad der Antragstellerln Zu Nutze zu machen.
Durch d1e Unterbrlngung des Begrlffes im Quelltextﬂ werde
die Suchmaschlnenfunktlon, bewusst ausgenutzt Der Begriff -
‘diene aktiv zur Beschrelbung und damit zur Kennzelchnung der
elgentllchen Website und den damlt ‘angebotenen = Waren undi‘

A Dlenstlelstungen.

Das Verhalten der Antragsgegnerln sei auch wettbewerbsw1dr1g,
da Kunden die elgentllch zu den Antragsstellerlnnen wollten,

abgefangen wurden

Die Antragsstellerinnen beanfragen ‘den Erlass :von folgender

‘ einstweiliger Verfiigung:

"Der Antragsgegnerln w1rd bei Meldung von Ordnungsmltteln
verboten, im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
sowohl im sichtbaren als. auch im nicht. 51chtbaren‘
Teil 1hrer Web81te "http //hundehaftpfllcht moonball.de"
die Bezelchnung - "Impuls" anzufuhren - und/oder
hlermlt Dlenstleistungen im Zusammenhang mit

Ver31cherungsverglelchen Zu kennzelchnen"
Die Antragsgegnerin beantragt,

der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird

zurlckgewiesen.
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7
- 7

Die Antragsgegnérin rﬁgt zunachst dass der Sachvortrag der
MAntragstellerlnnen h1n51chtllch der Verwendung des Begriffs
"Impuls" als - Meta-Tag unsubstantiiert sei. Eine Domain selbst
besitze keinen Y‘Quellcode .oder .Meta-Tag. Auch sei nicht

~klar, welche Begrlffe die Antragsstellerlnnen eingegeben

hatten um auf den Ausdruck bei "Google" zu kOmmen  Die

Antragsgegnerln hatte am 21.4. 2004 nach Zugang der Abmahnung

die mit der Subdomaln adre551erte Seite unverziglich geloscht

Als Betrelberln ‘einer . Suchmaschlne . sei sie fruhestens,

nach Kenntnlserlangung von' einer mogllchen Rechtsw1dr1gke1t
entsprechend § 11 TDG verpfllchtet solche fremden Angebot zu

sperren

)

Die Antragsgegnerin ist der Aﬁsicht durch die Unterbrlngungf

‘des Wortes  FImpuls"-im Quelltext llege kelne markenmaﬁlge

Benutzung - vor. - Die - Antragsstellerlnnen besaRen kEln 

Monopol : zur Verwendung des- Wortes "Impuls" . auRer ﬁbér eihé
markenmaﬁlge Benutzung Elné Irrefihrung oder Behlnderung
i.s.d s§ 1, '3 'UWG llege ebenfalls nicht . vor, da bei solch
i allgemelnen Suchbegrlffen wie "Impuls" die Trefferllsten der
'Suchmaschlnen ‘sehr groE 'selen und der Benutzer damit rechne,

eine Vlelzahl von -Domains angezelgt ‘zu bekommen,- die ihn

SOWlESO nlCht 1ntere551erten

Zum Verfﬁgungsgrund ist die Antragsgegnerln der An31cht dass .
durch die Elnrelchung des Verfugungsantrags beim unzustandlgen
Gerlcht dem Landgerlcht Ausburg, und der Zeitdauer von'
6 Wochen bis zur ~Verweisung an das Landgerlcht Munchen I d1e 

Drlngllchkelt nach § 25 -UWG w1derlegt sei.

<4

Die Antfagstellerinnen hatten =zunachst am 26.4.2004 beim

Landgericht Augsburg den Antrag auf Erlass einer elnstwelllgen,

Verfugung gestellt. Nachdem die Antragsgegnerin am 25.5.04
die sachliche Zustandigkeit  des Landgerichts Augsburg als
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’Mérkengériéht gerﬁgt hatte, beantragten die Antragstellerinnen
'imlt Schrlftsatz vom . 26 5.2004 die Verweisung des Verfahrens an
dés_ Landgerlcht Minchen I. Die Akten sind am 3.6.2004 beim

W‘Landgerlcht Munchen I elngegangen

g ;-Im Termln vom 24.6.04 wurde der Zeuge — als
7.‘jf f ‘F;prasenter Zeuge vernommen. Ferner wird auf die vorgelegten
. et eldesstattllchen Ver51cherungen von GG vom.

e ©26.4. 2004 (S 1) und von—' vom 12.5.2004 (AG 1)

‘ Bezug genommen.

Ehtscheidung_s_griinde:

lfDié;;‘elnstwelllge Verfugung war zu erlassenl'  dé der
AAntragstellerln zZu 1) eln Unterlassungsanspruch gemalR § 15K
Ab ‘2;j'4}f § 5 Abs.41 ‘wegen des Unternehmenskennzelchens
> zusteht '{der AntragsStellerin zu 2) gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 2
'ifMarkenG wegen. der elngetragenen Wort /Bildmarke. Auf die
ffFrage,, ob und in welchem Umfang die Antragstellerin zu 2)
'i der Antragstellerln zu 1) Rechte an der eingetragenen Marke

‘\elngeraumt hat ‘muss daher nicht elngegangen werden.

1. Die. Parteien sind  Wettbewerber i.S.d. §§ 14, 15
‘:MarkenG. Die AntragSgegnérin tragt selbst vor, dass

'sie ein  Internetverzeichnis betreibt, das sich aus

- redaktlonell gepruften Inhalten zusammensetzt.  Ob sie
daneben - auch eine ,Suchmaschlne betreibt, ist niCht

entscheidungserheblich. Fir dieses Internetverzeichnis
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Internet=Zeitschrift-fir-Rechtsinformatik-und-informationsrecht=http:fwww-jurpe

stellt sie ihre’ Domain "moonball.de" =zur Verfiigung.

In diesem Internetﬁerzeichnis befindet sich auch
das Konkurrenzangebot ' _ - Versicherungsanalyse",
das zum Téil 1dentlsche Dienstléistungen wie  die
4Antragste11er1nnen anbletet ;Die Antragsgegherih hat -

nlchts vorgetragen, dass die eingerichtete Subdomain und
dle aufrufbare Website von dritter vSelte mit  fremdem
Inhalt elngerlchﬁet ' worden - éei.‘ Eine Privilegierung
Qeméﬁ § 11, 8- TDG h1n51cht11ch der Verantwortung far
vfremde Inhalte bis zum. Zeltpunkt der Abmahnung scheidet
" damit aus. bie Antragsgegnerln haftet nicht nur als
 M1tstorer1n durch das Zurverfﬁgungstellen der Domain
"moonball de", sondern unmlttelbar als Verletzerln durch
dle entsprechehde Unterbringung des Wortes “Impuls" im
Quelltext der Subdémain'ﬂhundehaftpflicht.moonball.de"¥
2. Die - Antragsstellerln . zu >-1) ~ hat ‘f einen.
’Unterlassungsanspruch -aus § 15 Abs. 2, Abs. 4, 5
;Abs.-l“ MarkenG. In"lhrer Firma die so seitf 1995 im
Handélsregister _eingetragén ist, ‘stellt der Aﬁsdruck
"Impuls™" 'dasvrkenhZeichnungékréftige. Fifmenschiagwort
dar. Der ‘ZuSatz  "Medienmarketing"ﬁ stellt nur einen
beschreibenden Zusatz‘hinSichtlichader»Geschéftstétigkeit
dar. Gerade bei langeren zusammengesetzten Flrmen nelgt
dexr Verkehr dazu, isoliert Flrmenschlagworte oder
Abklrzungen zu verwenden; Im hier zu entscheidenden
'Féli ‘isﬁ’der Begriff. "Medlenmarketlng“ so nlchtssagend
dass der Verkehr sich auf den Begriff "Immpuls" zur.
Kennzelchnung der Firma beschranken wird. ‘Dies ergibt -
51ch auch aus, dem unbestrittenen Sacthrtrag der
Antragsstellerin hinsichtlich der Werbeaufwendungen wvon
monatlich Uber 250.000,00‘Eﬁro, um den Begriff "Impuls"
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichsmégiichkeiten

zu bewerben.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift flir Rechtsinformatik und.Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 10 -
Das Firmenschlagwort "Impuls™" ist auch mindestens
durchschnittlich - kennzeichnungskraftig. Flr
Versichérungsdienstleistungén ist das Wort "Impuls" in

keiner Weise -beschreibénd 'Ob  dem Begrlff angesichts

der ‘hohen Werbeaufwendungen und der langjdhrigen

Marktprasenz . sogar gestelgerte Kennzeichnungskraft

zukommen . kénnte, muss nicht entschieden werden, da

hiér'bereits ~die . durchschnittliche" Kennzeiéhnungskraft‘-

die VerWeéhslungsgefahr i.85.d. § 15 Abs. 2 MarkenG
_ begriindet . - Die .'Antragsgegnerin , verwendet im’
Quelltext den idéntischeﬁ Eegriff "Impuls" far
Versicherungédienstleistungen im  weiteren Sinn. ‘Aus

dem Quelltext ' ergibt sich auch  die - Verwendung

fOr VerSicherungsvergleiche; 'so dass auch unter

, Beruck31cht1gung der Branchennahe bzw Branchenldentltat

Verwechslungsgefahr besteht

Der Aﬁfragsstellerin zu 2) steht ein -Untér1assungsF

anspruch - aus §‘i4” Abs 2 Nr. 2,‘ Abs. 5  MarkenG

zZu. .'Die elngetragene - Wort- /Blldmarke wird durch

den Wortbestandtell ‘"Impulsﬂ gepragt. Die 'grafiSchei
.Gestaltung trltt demgégenﬁber v6llig zurlick, da sie

lediglich aus einer  farbigen Gestaltung in Fettdruck
besteht. Aus dem vorgelegten Markenreglsterauszug (AS 2)
ergibt sich keine elgentumllche Gestaltung in blldllcher
H1n51cht

&

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft, der Zeicheniden-

titdt bzw. Ahnlichkeit und der Branchennéhe‘wird auf 2.

verwiesen.

Die Benutzung einer fremden Marke bzw. geschaftlichen
Bezeichnung als Meta-Tag in den Quellcodes von Websites

stellt eine rechtsverletzende Gebrauchshandlung geméﬁ
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S § 14 Abs Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG dar (vgl. hierzu

: ‘“fIngerl/Rohnke, ‘MarkenG, '2.‘Auf1age, nach § 15 Rn 83,
x:ﬂfSt obe"e/Hacker, MarkenG 7.,Auflege, § 14 Rn 118, 119;
oI ' nchen »vom '6.4.2000, WRP 775, 777 -Hanseatic:

rlsruhe vom 22. 10 2003, Aktenzelchen. __6',’U

Durch 'dle Unterbrlngung im V‘Quellcode sollen die

'Suchmaschlnen: dazu veranlasst werden, bei"Eingebe’vdes'
Wbrtzelchens durch den Internetnutzer dle Homepage des
Verletzers auf der Trefferliste anzuzelgen, obwohl dieses
eic  nﬂa1s‘ ‘Marke oder Geéschaftsbezeichnung einem
‘habe zugeordnet ist.  Die Antragstellerihnen
~und *© ‘insbesondere auch fin "der‘

-+, Versicherung -~ vom 25.4.04 (AS 1)

I, dass durch die Elngabe der Begriffe “Impuls"
er51cherungsverg1e1che" die gerlgte Unterse;te
hund haftpfllcht moonball de" Vbei Google erscheint und
aus uber elnen welteren Link unmittelbar ‘das’

Konkurrenzangebot von '- erreicht werden- kann. Was‘

eran'unsubstantllert sein soll, erschlieBt sich dem
‘fnlcht Wenn = aber nun‘.eiﬁvﬁenutzer den Begriff

@“ ;usammenhang‘ mit 'VersiCHerungen_»eingibt;
t eér" gezielt nach Dienstleistungen eines
das 1rgendw1e unter “Impﬁls“ firmiert. Da
"Impuls" im Queiltext

Verschiedenen'Begriffen

!slch umu kelne beschreibende :Benutzung,vsondern 'umlelne
‘fmarkenmaﬁlge bzw. kennzeichnende Benutzung in dem Sinn,
'als ‘mit . "Impuls" bestimmte Versicherungsdienstleistungen
Am. Zusammenhang gebracht werden. Eine markenmaRRige

Benutzung kénnte hoéchstens dann ‘nicht +vorliegen, wenn
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’idiei Antragsgegnerln diesen Begriff in einem Fliestext
  ohne Hlnwels auf bestlmmte Vérs1cherungsdlenstlelstungen
funfergebracht ' hatte (ob dann der Begriff "Impuls"

 fuberhaupt noch von Google  erfasst wlrde, entzieht

dér] Kenntnls ~ des Gericht) ~ So aber  weist
_ Begrlff "Impuls"‘ im Quelltext der Subdomain
'g."hundehaftpllcht moonball. de" auf elp vbreit _gestreutes‘

L r31chérungsangebot ~nicht nur fiir Hundehalter hin.

'daneben - auch ‘ gemaf den- §§ 1, 3 Uwe
fjwettbewerbsrechtllche Unterlassungsanspriche unter dem

V.Ge31chtspunkt dés” unlauteren . Abfangens‘ von Kunden
muss nlcht entschieden werden. Es’ kommt deshalb

nlcﬁt darauf an,van welcher Stelle der Trefferllste

e teht Wlederholungsgefahr Die- Antragsstellerinnen
n durch anwaltllche .Ver81cherung im Schriftsatz vom
Claubhaft gemacht dass zumlndest ‘am  26.4.04

angegrlffene Web81te unter der Subdomaln trotzj

Abmahnung vom '19.4.04 noch aufrufbar war. Der Sachvortrag
] Antragsgegnerln zum Zeitpunkt. ‘der Léschung . am
,-2004 entsprlcht nicht der wvon ihr vorgelegten
‘sstattllchen Ver51cherung vom 12. Mai 2004 (AG 1), in
T 'iiner Loéschung der Seite "spétestené am 3. Mai

oder fruher" ~die Rede list, Im ﬁbfigen wﬁrdé»eine

“QfW1ede holungsgefahr ‘nicht schon durch die - Ldschung der

:f Se1t béseltlgt da die Antragsgegnerin nicht nur als
; , sondern als unmittelbare Verletzerin in

/ An pruch genommen wird.

7. 31Es¥ besﬁeht der VerfﬁgUngsgruhd der Dringlichkeit
: ’éhtspfechend' § 25 UWG. Die Antragsstellerinnen haben
durch den vernommenen ‘Zeugen Horstmann dargelegt und

o o o
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»

. bereits am 26.4.04 den Antrag auf einstweilige Verfﬁgungf

"Vors.

bewiesen, dass sie erstmals am 16.4.04 Kenntnis von dem
QUelltext hatten. Der Zeluge Horstmann sagte im Termin.

vom 24 6.04 - aus, dass er der erste in der Firma gewesen .

sei, der davon Kenntnls genommen habe und-er derjenlge

gewesen sei, der die Geschaftsfuhrer 1nform1ert ~habe.

Dies w1rd auch belegt durch die im Termin ubergebene

E—Mall vom 16.4.04 an den anwaltlichen ‘Vertreter__der

'Antragstellerlnnen; ‘Wenn nun die Antragstellefinnén}'

einreichen, so ist dies noch innerhalb einés Zeitraums,

der die Dringlichkeitsvermutung entsprechend § 25 UWG

nicht widerlegt. Die Einreichung des VerfﬁgungSantrags

beim an sich unzustandlgen Gerlcht w1der1egt ebenfalls

die Drlngllchkeltsvermutung v nlcht. Die Verzogerung
“des .Verfugungsverfahrens berﬁht‘ im Wesentllchen :an.
'innerdienstlichen Umstanden im Bereich des Landgerldhtsm
Augsburg, das ohne jede Pfﬁfung der Sach- und‘Re¢hts1agé;”
'inSbéSOndere/ der - sich aufdréngenden. 'Unzusﬁahdigkeit
bei iMarkenrechtsverletzUngén, frihen eréten Téfmin im
Verfﬁguﬁgsverfahren ‘ angeordnet ‘hat. -Sobald, aber_tdiev

Unzustandigkeit  vom ’Gegner gerﬁgt kurde, haben - die_"
‘Antragstellerlnnen noch am selben Tag Verwelsungsantrag

gestellt

T'Kosten- § 91 zZPO; die elnstwelllge Verfugung ist von 51ch

aus vorlaufig vollstreckbar

Richtefin_ Handelsrichter Handelsrichter

am Landgericht
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Landgericht Miinchen I

henbachplatz—786316Minchen
Az: 17HK O 10389/04 Verklindet am
: 24 .8.2 4 -

stizangestei@

ust
Urkundsbeamtin der
Geschaftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL
In dem Rechtsstreit | R o |
) O ——— —
- Antragstéi_ler.in : E o N

2)

- Antragstellerin -
' Prozeﬁbevollméchtigte/r: zu 1,2 : Rechtsanwalte

QS Gz . : 04/000185dg/MT .

éegen

- Antragsgegnerin -

ProzefRbevollmdachtigte/r: Rechtsanwalte

wegen Unterlassung
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erlakt das Landgericht Miinchen I, 17. Kammer fir Handelssa-
chen, . durch Vorsitzende Richterin am Landgericht

Handelsrichter B und Handelsrichter aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 24.06.2004 folgendes o

Endurteil:

I. Der Antragsgegnerin wird bej Meidung eines Ordnungsgeldes
von EUR 5,00 - EUR 250.000,00, an dessen Stelle im Fall
der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten
tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, die zu
vollstrecken an einem der Gesellschafter, '

- verboten,

im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken sowohl im
sichtbaren - als auch = im unsichtbaren Teil ihrer Website
"http://hundehaftpflicht;moenball.de" die ' Bezeichnung
"Impuls" anzufithren und/oder hiermit ihre Dienstleistung
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichen zu kenn-
zeichnen. v

II.  Die:Kosten des Verfahrens tragt die Antragsgegnerin.
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Tatbestand:

‘Die Parteien .strelten um dle zulassigkeit der Unterbrlngung
eines bestimmten Wortes (Meta Tag) im nicht sichtbaren
‘Quelltext einer Internetselte aus markenrechtl;cher und

 wettbewerbsrechtl1cher Sicht.

Die Antragstellerlnnen bieten . selt vielen Jahren u.a. uber
v das'Internet unter dem Internetauftrltt nimpulsonline.de" eine
fir den Benutzer kostenlose Informatlonsplattform zu verschie-
denen- Ver51cherungs— und Flnanzdlenstlelstungen, verbunden mit
entsprechenden’ Prelsverglelchsmogllchkelten an. Die gepflegte
’Internetprasenz wurde mit einem hohen redaktlonellen sowie
programmlertechnlschen Aufwand {ber Jahre hinweg aufgebaut;
Die Antragsstellerinnen bewerben 1hre Dlenstlelstungen im Funk
seit t1iber 7 .Jahren und im Fernsehen seit uber 5 Jahren. Der
monatliche Werbeaufwand betragt regelmaﬁlg .250.000, QO Euro,
um den Begriff .“Impuls" im . Zusammenhahg' insbesondére mit

Ver51cherungsverglelchsmogl1chke1ten zu bewerben.

Die Antragstellerin zu 1) ist unter ihref Firma seit
.dem 4. Oktober 1995 im Handelsregister eingetragen. Die
- Antragstellerin zu  2) verfugt tber die Wort-/Bildmarke
nr. R cdie seit  14.11.2001 im ppMa  far  die
Waren/Dienstleistungen "Werbung, Entwicklung von Marketingkon—
zepten, Vermittlung von Versicherungen und 'Finahzierungen"

eingetragen ist (AS 2) .
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 Far die Antragsgegnerin‘iSt u.a. dle Domaih "moonball.de"
registriert’ unter der auch Subdomains - elngerlchtet 31nd wie’
"hundehaftplflcht moonball de"f Die Antragsgegnerln betre1bt5
neben. elner Suchmaschlne 1m Internet ~unter "moonball™ e1n
Internetverzelchnls welches sich aus- redaktlonell gepruften,f v
hauptsachllch deutschsprachlgen Webselten zusammensetzt.

Ein Mitarbeiter der Antragsstellerln zZu 1), _ Jérg‘Horstmaﬁn'
gab am 16.4. 2004 in die Suchmaschlne "Google" dle Begrlffe
V"Impuls" und "Vers1cherungsverglelch" ein und erhielt . folgende

'erste Selte auf der Suchmaschlne.

gsvarglsici
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‘“7;’sowohl“

Auf"dér'érsten' Selte erschelnt die Verllnkung der Subdomain
_"hundehaftpfllcht moonball. de", Uber die man  automatisch auf
- das Angebot des ELVO Versicherungsservice weitergeleitet w1rd
 ‘E1n Tell des Quelltextes far die Unterseite lautete wie folgt:

‘"abzugsfahlgkelten, ” krankenver51cherungsverglelch ; 1mpuls,
 steuerprufervergle1che" . und : "prlvatkrankenver51cherung,
’ vorsorge haftpfllchtschaden 1mpuls privat autohaftpfllchtver—
‘51cherungen"

-mfﬁpié Ant:agsteliérinen béhaupten;'dass sie erstmals am 16.4.04

.v’von "ihrbem'A M:Ltarbelter — tUber diesen unter der
“%Subdomaln h1nterlegten Quelltext erfahren haben. -

"Jbiéfi Antragstellerlnnen sind der An51cht ihnen stlinden’

 wettbewerbsrechtl1che als auch ‘ markenrechtliche

i[Unterlassungsanspruche zu.:Die Parteien seieh!”Wettbewerber,

H{'da,i 1hre Jewelllge Internetprasenz darauf ,geribhtgt sei,

4Interessenten‘ far Ver51cherungen Zzu ~ sammeln oder  fuUr

‘*;elneﬂ _solche” Internetprasenz _ Werbung zu ‘betreibén; ~um

“}-Anschr1f en dlrekt an Verslcherungen welterzuleiten und damit

 ‘entsprechende Entgelte zu verdienen. 'Die_,Anfragsgegnerin

"“:""L‘lelte I n:Lcht nur direkt an R weiter, sondern bewerbe
f“selbst umfangrelch Ver51cherungsvergle1chsdlenstlelstungen

'.TP D Antragsgegnerln hafte zumindest als ,Mltstorerln, da'51e

‘die Domaln "moonball de" zur Verfligung stelle und trotz der

n f Abmahnung vom 119.4.2004 blS zZum Zeltpunkt der Antragsstellung

79(26 4 2004) dle Subdomaln abrufbar halte.

Markenrechtllche Anspruche -ergébén sich sowohl aus der

1ngetragenen Wort-/Bildmarke als auch aus der Firmierung
der ,Antragsstellerlnnen, wobei der Begriff "Impuls" der
veinzig‘?-kenﬁﬁeichnﬁngskréftige Bestandteil der Firma sei.
'_Die VerwendUng”des Wortzeichens der JMérke im Quellcode als

»’Meta-Tag'stelle eine rechtsverleﬁzende Markenbenutzung geméag
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§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Die Positionierung des Begriffs
"ImpuiS" im Quelltext stelle keinen allgemeinen Sprachgebrauch
oder Zufall dar, sondern erfolge ausschlleﬁllch um in
”schmarotzerlscher Art wund Welse sich die Werbemaﬁnahmen und
den Bekanntheltsgrad der Antragstellerln Zu Nutze zu machen.
Durch d1e Unterbrlngung des Begrlffes im Quelltextﬂ werde
die Suchmaschlnenfunktlon, bewusst ausgenutzt Der Begriff -
‘diene aktiv zur Beschrelbung und damit zur Kennzelchnung der
elgentllchen Website und den damlt ‘angebotenen = Waren undi‘

A Dlenstlelstungen.

Das Verhalten der Antragsgegnerln sei auch wettbewerbsw1dr1g,
da Kunden die elgentllch zu den Antragsstellerlnnen wollten,

abgefangen wurden

Die Antragsstellerinnen beanfragen ‘den Erlass :von folgender

‘ einstweiliger Verfiigung:

"Der Antragsgegnerln w1rd bei Meldung von Ordnungsmltteln
verboten, im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
sowohl im sichtbaren als. auch im nicht. 51chtbaren‘
Teil 1hrer Web81te "http //hundehaftpfllcht moonball.de"
die Bezelchnung - "Impuls" anzufuhren - und/oder
hlermlt Dlenstleistungen im Zusammenhang mit

Ver31cherungsverglelchen Zu kennzelchnen"
Die Antragsgegnerin beantragt,

der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird

zurlckgewiesen.
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- 7

Die Antragsgegnérin rﬁgt zunachst dass der Sachvortrag der
MAntragstellerlnnen h1n51chtllch der Verwendung des Begriffs
"Impuls" als - Meta-Tag unsubstantiiert sei. Eine Domain selbst
besitze keinen Y‘Quellcode .oder .Meta-Tag. Auch sei nicht

~klar, welche Begrlffe die Antragsstellerlnnen eingegeben

hatten um auf den Ausdruck bei "Google" zu kOmmen  Die

Antragsgegnerln hatte am 21.4. 2004 nach Zugang der Abmahnung

die mit der Subdomaln adre551erte Seite unverziglich geloscht

Als Betrelberln ‘einer . Suchmaschlne . sei sie fruhestens,

nach Kenntnlserlangung von' einer mogllchen Rechtsw1dr1gke1t
entsprechend § 11 TDG verpfllchtet solche fremden Angebot zu

sperren

)

Die Antragsgegnerin ist der Aﬁsicht durch die Unterbrlngungf

‘des Wortes  FImpuls"-im Quelltext llege kelne markenmaﬁlge

Benutzung - vor. - Die - Antragsstellerlnnen besaRen kEln 

Monopol : zur Verwendung des- Wortes "Impuls" . auRer ﬁbér eihé
markenmaﬁlge Benutzung Elné Irrefihrung oder Behlnderung
i.s.d s§ 1, '3 'UWG llege ebenfalls nicht . vor, da bei solch
i allgemelnen Suchbegrlffen wie "Impuls" die Trefferllsten der
'Suchmaschlnen ‘sehr groE 'selen und der Benutzer damit rechne,

eine Vlelzahl von -Domains angezelgt ‘zu bekommen,- die ihn

SOWlESO nlCht 1ntere551erten

Zum Verfﬁgungsgrund ist die Antragsgegnerln der An31cht dass .
durch die Elnrelchung des Verfugungsantrags beim unzustandlgen
Gerlcht dem Landgerlcht Ausburg, und der Zeitdauer von'
6 Wochen bis zur ~Verweisung an das Landgerlcht Munchen I d1e 

Drlngllchkelt nach § 25 -UWG w1derlegt sei.

<4

Die Antfagstellerinnen hatten =zunachst am 26.4.2004 beim

Landgericht Augsburg den Antrag auf Erlass einer elnstwelllgen,

Verfugung gestellt. Nachdem die Antragsgegnerin am 25.5.04
die sachliche Zustandigkeit  des Landgerichts Augsburg als
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’Mérkengériéht gerﬁgt hatte, beantragten die Antragstellerinnen
'imlt Schrlftsatz vom . 26 5.2004 die Verweisung des Verfahrens an
dés_ Landgerlcht Minchen I. Die Akten sind am 3.6.2004 beim

W‘Landgerlcht Munchen I elngegangen

g ;-Im Termln vom 24.6.04 wurde der Zeuge — als
7.‘jf f ‘F;prasenter Zeuge vernommen. Ferner wird auf die vorgelegten
. et eldesstattllchen Ver51cherungen von GG vom.

e ©26.4. 2004 (S 1) und von—' vom 12.5.2004 (AG 1)

‘ Bezug genommen.

Ehtscheidung_s_griinde:

lfDié;;‘elnstwelllge Verfugung war zu erlassenl'  dé der
AAntragstellerln zZu 1) eln Unterlassungsanspruch gemalR § 15K
Ab ‘2;j'4}f § 5 Abs.41 ‘wegen des Unternehmenskennzelchens
> zusteht '{der AntragsStellerin zu 2) gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 2
'ifMarkenG wegen. der elngetragenen Wort /Bildmarke. Auf die
ffFrage,, ob und in welchem Umfang die Antragstellerin zu 2)
'i der Antragstellerln zu 1) Rechte an der eingetragenen Marke

‘\elngeraumt hat ‘muss daher nicht elngegangen werden.

1. Die. Parteien sind  Wettbewerber i.S.d. §§ 14, 15
‘:MarkenG. Die AntragSgegnérin tragt selbst vor, dass

'sie ein  Internetverzeichnis betreibt, das sich aus

- redaktlonell gepruften Inhalten zusammensetzt.  Ob sie
daneben - auch eine ,Suchmaschlne betreibt, ist niCht

entscheidungserheblich. Fir dieses Internetverzeichnis

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. : H el Lo ati I bodfon . [fiananas sy |
N la | 4 PI-W_ ue

Internet=Zeitschrift-fir-Rechtsinformatik-und-informationsrecht=http:fwww-jurpe

stellt sie ihre’ Domain "moonball.de" =zur Verfiigung.

In diesem Internetﬁerzeichnis befindet sich auch
das Konkurrenzangebot ' _ - Versicherungsanalyse",
das zum Téil 1dentlsche Dienstléistungen wie  die
4Antragste11er1nnen anbletet ;Die Antragsgegherih hat -

nlchts vorgetragen, dass die eingerichtete Subdomain und
dle aufrufbare Website von dritter vSelte mit  fremdem
Inhalt elngerlchﬁet ' worden - éei.‘ Eine Privilegierung
Qeméﬁ § 11, 8- TDG h1n51cht11ch der Verantwortung far
vfremde Inhalte bis zum. Zeltpunkt der Abmahnung scheidet
" damit aus. bie Antragsgegnerln haftet nicht nur als
 M1tstorer1n durch das Zurverfﬁgungstellen der Domain
"moonball de", sondern unmlttelbar als Verletzerln durch
dle entsprechehde Unterbringung des Wortes “Impuls" im
Quelltext der Subdémain'ﬂhundehaftpflicht.moonball.de"¥
2. Die - Antragsstellerln . zu >-1) ~ hat ‘f einen.
’Unterlassungsanspruch -aus § 15 Abs. 2, Abs. 4, 5
;Abs.-l“ MarkenG. In"lhrer Firma die so seitf 1995 im
Handélsregister _eingetragén ist, ‘stellt der Aﬁsdruck
"Impuls™" 'dasvrkenhZeichnungékréftige. Fifmenschiagwort
dar. Der ‘ZuSatz  "Medienmarketing"ﬁ stellt nur einen
beschreibenden Zusatz‘hinSichtlichader»Geschéftstétigkeit
dar. Gerade bei langeren zusammengesetzten Flrmen nelgt
dexr Verkehr dazu, isoliert Flrmenschlagworte oder
Abklrzungen zu verwenden; Im hier zu entscheidenden
'Féli ‘isﬁ’der Begriff. "Medlenmarketlng“ so nlchtssagend
dass der Verkehr sich auf den Begriff "Immpuls" zur.
Kennzelchnung der Firma beschranken wird. ‘Dies ergibt -
51ch auch aus, dem unbestrittenen Sacthrtrag der
Antragsstellerin hinsichtlich der Werbeaufwendungen wvon
monatlich Uber 250.000,00‘Eﬁro, um den Begriff "Impuls"
im Zusammenhang mit Versicherungsvergleichsmégiichkeiten

zu bewerben.
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- 10 -
Das Firmenschlagwort "Impuls™" ist auch mindestens
durchschnittlich - kennzeichnungskraftig. Flr
Versichérungsdienstleistungén ist das Wort "Impuls" in

keiner Weise -beschreibénd 'Ob  dem Begrlff angesichts

der ‘hohen Werbeaufwendungen und der langjdhrigen

Marktprasenz . sogar gestelgerte Kennzeichnungskraft

zukommen . kénnte, muss nicht entschieden werden, da

hiér'bereits ~die . durchschnittliche" Kennzeiéhnungskraft‘-

die VerWeéhslungsgefahr i.85.d. § 15 Abs. 2 MarkenG
_ begriindet . - Die .'Antragsgegnerin , verwendet im’
Quelltext den idéntischeﬁ Eegriff "Impuls" far
Versicherungédienstleistungen im  weiteren Sinn. ‘Aus

dem Quelltext ' ergibt sich auch  die - Verwendung

fOr VerSicherungsvergleiche; 'so dass auch unter

, Beruck31cht1gung der Branchennahe bzw Branchenldentltat

Verwechslungsgefahr besteht

Der Aﬁfragsstellerin zu 2) steht ein -Untér1assungsF

anspruch - aus §‘i4” Abs 2 Nr. 2,‘ Abs. 5  MarkenG

zZu. .'Die elngetragene - Wort- /Blldmarke wird durch

den Wortbestandtell ‘"Impulsﬂ gepragt. Die 'grafiSchei
.Gestaltung trltt demgégenﬁber v6llig zurlick, da sie

lediglich aus einer  farbigen Gestaltung in Fettdruck
besteht. Aus dem vorgelegten Markenreglsterauszug (AS 2)
ergibt sich keine elgentumllche Gestaltung in blldllcher
H1n51cht

&

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft, der Zeicheniden-

titdt bzw. Ahnlichkeit und der Branchennéhe‘wird auf 2.

verwiesen.

Die Benutzung einer fremden Marke bzw. geschaftlichen
Bezeichnung als Meta-Tag in den Quellcodes von Websites

stellt eine rechtsverletzende Gebrauchshandlung geméﬁ
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S § 14 Abs Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG dar (vgl. hierzu

: ‘“fIngerl/Rohnke, ‘MarkenG, '2.‘Auf1age, nach § 15 Rn 83,
x:ﬂfSt obe"e/Hacker, MarkenG 7.,Auflege, § 14 Rn 118, 119;
oI ' nchen »vom '6.4.2000, WRP 775, 777 -Hanseatic:

rlsruhe vom 22. 10 2003, Aktenzelchen. __6',’U

Durch 'dle Unterbrlngung im V‘Quellcode sollen die

'Suchmaschlnen: dazu veranlasst werden, bei"Eingebe’vdes'
Wbrtzelchens durch den Internetnutzer dle Homepage des
Verletzers auf der Trefferliste anzuzelgen, obwohl dieses
eic  nﬂa1s‘ ‘Marke oder Geéschaftsbezeichnung einem
‘habe zugeordnet ist.  Die Antragstellerihnen
~und *© ‘insbesondere auch fin "der‘

-+, Versicherung -~ vom 25.4.04 (AS 1)

I, dass durch die Elngabe der Begriffe “Impuls"
er51cherungsverg1e1che" die gerlgte Unterse;te
hund haftpfllcht moonball de" Vbei Google erscheint und
aus uber elnen welteren Link unmittelbar ‘das’

Konkurrenzangebot von '- erreicht werden- kann. Was‘

eran'unsubstantllert sein soll, erschlieBt sich dem
‘fnlcht Wenn = aber nun‘.eiﬁvﬁenutzer den Begriff

@“ ;usammenhang‘ mit 'VersiCHerungen_»eingibt;
t eér" gezielt nach Dienstleistungen eines
das 1rgendw1e unter “Impﬁls“ firmiert. Da
"Impuls" im Queiltext

Verschiedenen'Begriffen

!slch umu kelne beschreibende :Benutzung,vsondern 'umlelne
‘fmarkenmaﬁlge bzw. kennzeichnende Benutzung in dem Sinn,
'als ‘mit . "Impuls" bestimmte Versicherungsdienstleistungen
Am. Zusammenhang gebracht werden. Eine markenmaRRige

Benutzung kénnte hoéchstens dann ‘nicht +vorliegen, wenn
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’idiei Antragsgegnerln diesen Begriff in einem Fliestext
  ohne Hlnwels auf bestlmmte Vérs1cherungsdlenstlelstungen
funfergebracht ' hatte (ob dann der Begriff "Impuls"

 fuberhaupt noch von Google  erfasst wlrde, entzieht

dér] Kenntnls ~ des Gericht) ~ So aber  weist
_ Begrlff "Impuls"‘ im Quelltext der Subdomain
'g."hundehaftpllcht moonball. de" auf elp vbreit _gestreutes‘

L r31chérungsangebot ~nicht nur fiir Hundehalter hin.

'daneben - auch ‘ gemaf den- §§ 1, 3 Uwe
fjwettbewerbsrechtllche Unterlassungsanspriche unter dem

V.Ge31chtspunkt dés” unlauteren . Abfangens‘ von Kunden
muss nlcht entschieden werden. Es’ kommt deshalb

nlcﬁt darauf an,van welcher Stelle der Trefferllste

e teht Wlederholungsgefahr Die- Antragsstellerinnen
n durch anwaltllche .Ver81cherung im Schriftsatz vom
Claubhaft gemacht dass zumlndest ‘am  26.4.04

angegrlffene Web81te unter der Subdomaln trotzj

Abmahnung vom '19.4.04 noch aufrufbar war. Der Sachvortrag
] Antragsgegnerln zum Zeitpunkt. ‘der Léschung . am
,-2004 entsprlcht nicht der wvon ihr vorgelegten
‘sstattllchen Ver51cherung vom 12. Mai 2004 (AG 1), in
T 'iiner Loéschung der Seite "spétestené am 3. Mai

oder fruher" ~die Rede list, Im ﬁbfigen wﬁrdé»eine

“QfW1ede holungsgefahr ‘nicht schon durch die - Ldschung der

:f Se1t béseltlgt da die Antragsgegnerin nicht nur als
; , sondern als unmittelbare Verletzerin in

/ An pruch genommen wird.

7. 31Es¥ besﬁeht der VerfﬁgUngsgruhd der Dringlichkeit
: ’éhtspfechend' § 25 UWG. Die Antragsstellerinnen haben
durch den vernommenen ‘Zeugen Horstmann dargelegt und

o o o
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»

. bereits am 26.4.04 den Antrag auf einstweilige Verfﬁgungf

"Vors.

bewiesen, dass sie erstmals am 16.4.04 Kenntnis von dem
QUelltext hatten. Der Zeluge Horstmann sagte im Termin.

vom 24 6.04 - aus, dass er der erste in der Firma gewesen .

sei, der davon Kenntnls genommen habe und-er derjenlge

gewesen sei, der die Geschaftsfuhrer 1nform1ert ~habe.

Dies w1rd auch belegt durch die im Termin ubergebene

E—Mall vom 16.4.04 an den anwaltlichen ‘Vertreter__der

'Antragstellerlnnen; ‘Wenn nun die Antragstellefinnén}'

einreichen, so ist dies noch innerhalb einés Zeitraums,

der die Dringlichkeitsvermutung entsprechend § 25 UWG

nicht widerlegt. Die Einreichung des VerfﬁgungSantrags

beim an sich unzustandlgen Gerlcht w1der1egt ebenfalls

die Drlngllchkeltsvermutung v nlcht. Die Verzogerung
“des .Verfugungsverfahrens berﬁht‘ im Wesentllchen :an.
'innerdienstlichen Umstanden im Bereich des Landgerldhtsm
Augsburg, das ohne jede Pfﬁfung der Sach- und‘Re¢hts1agé;”
'inSbéSOndere/ der - sich aufdréngenden. 'Unzusﬁahdigkeit
bei iMarkenrechtsverletzUngén, frihen eréten Téfmin im
Verfﬁguﬁgsverfahren ‘ angeordnet ‘hat. -Sobald, aber_tdiev

Unzustandigkeit  vom ’Gegner gerﬁgt kurde, haben - die_"
‘Antragstellerlnnen noch am selben Tag Verwelsungsantrag

gestellt

T'Kosten- § 91 zZPO; die elnstwelllge Verfugung ist von 51ch

aus vorlaufig vollstreckbar

Richtefin_ Handelsrichter Handelsrichter

am Landgericht
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